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Rechtliche Aspekte der Transformationen aus dem Blickwinkel der

EU-Strukturförderung

von

Dieter Schweizer

Für die rechtlichen Aspekte der Transformation maßgebend sind zum einen das Nationale
Recht der Beitrittsländer/Mitgliedstaaten (Verfassung, AllgemeineRechtsgrundsätze, Völker
rechtliche Verträge z. B. mit der EU, Nationale Gesetze) und zum anderen das Europäische
Recht (Verfassung, Primäres Gemeinschaftsrecht (EU-Vertrag), Allgemeine Rechtsgrundsät
ze, Völkerrechtliche Verträge der Gemeinschaft (GATT, WTO), spezifische vertragliche Re
gelungen mit Beitrittskandidatenländern, Sekundäres Gemeinschaftsrecht (Ratsverordnungen,
Kommissionsverordnungen, Allgemeine und Einzelne Entscheidungen).

Die rechtlichen Aspekte der Transformationen im Strukturbereich können in drei Stufen un
tergliedert werden.

Die 1. Transformationsstufe betrifft das Nationale Recht der Beitrittsstaaten, d. h. die Um
strukturierung einer sozialistischen Planwirtschaft zu einem Rechtssystem einer sozialen
Marktwirtschaft

Dies betrifft nahezu alle Rechtsbereiche (Verfassung (Staatsaufbau); Innere Sicherheit; Wirt
schaft, Handel, Landwirtschaft, Unternehmensrecht; Zivil-, Handels-, Gesellschaftsrecht,
Erbrecht; öffentliches Recht; Steuerrecht).

Besondere Bedeutung für Agrarwirtschaft und Ländlicher Raum haben insbesondere die fol
genden Gesetze und Rechtsbereiche:

- Umwandlung / Privatisierung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften
(LPG), Staatsbetriebe

- Unternehmensanteile, Geschäftsanteile, Vermögensauseinandersetzung
- Gesellschaftsrechtliche Unternehmensformen

- Einzelbauern, Kooperation, Gesellschaften Bürgerliches Recht, Offene Handelsgesell
schaften, Kommanditgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktien
gesellschaften, eingetragene Genossenschaften

- Privatisierung landwirtschaftlicher Flächen und Forst
- Grundstücksverkehrsrecht

- Landpachtrecht
- Grunddienstbarkeiten (Grundschulden, Hypotheken), Sicherheiten für Unternehmens

kredite

- Planungsrechtliche Vorschriften
= Raumordnungsgesetze, Raumplanungsgesetze (-> Verkehrswege, Autobahn,

Schnellbahntrassen, Oberzentren, Mittelzentren usw.)
= Bauplanungsgesetze, Baugenehmigungen

Zunächst ist es erforderlich, die nationalen Gesetze wirksam umzusetzen, erst dann
wird die nationale Strukturförderung bzw. die EU-Strukturförderung in die Lage
versetzt, Wirkung zu entfalten.
Rechtliche Probleme bei der Umstrukturierung (gesellschaftsrechtlich, Vermögens
zuordnung, Rechtsunsicherheiten, Defizite im Grundstücksverkehr, Pachtrecht, Pla
nungsrecht insbes. Rechtsunsicherheiten, Prozessrisiken) führen zu erheblichen In
vestitionshemmnissen. Die Unternehmen sind nicht kreditwürdig und bekommen

Dr. Dieter Schweizer, Regierungsdirektor, Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Land
wirtschaft, Rochusstr. 65, 53123 Bonn.
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auch kein Geld bei den Banken.
Wenn die rechtliche Umwandlung der Unternehmen fehlschlägt, sind die bisheri
gen Investitionen meist entwertet, da häufig andere Produktionsrichtungen aufge
nommen werden usw..

In der 2. Transformationsstufe muss das neu geschaffene Nationale Recht der Beitrittsstaaten
an das EU-Recht angepasst werden.

DieBeitrittsländer müssen ihrnationales Recht anden„acquis communitaire" - gemeinschaft
licher Besitzstand der Europäischen Union - anpassen. Insgesamt müssen 80.000 Seiten
Rechtstexte der EU von Kommission und Mitgliedstaaten geprüft und angepasst werden. Da
von betreffen 40.000 Seiten Rechtstexte der EU allein die Landwirtschaft.

Inzwischen ist der so genannte Screeningprozess (Prüfung) weitgehend abgeschlossen. Die
rechtlichen Anpassungsprozesse durch Landesgesetze in den nationalen Parlamenten laufen.
Der Screeningprozess betrifft in erster Linie nicht die nationalen strukturrelevanten Gesetze
(Gesellschaftsrecht, Grundstücksverkehr-, Landpachtrecht, Bauplanungsrecht), sondern
Verbraucherschutz, Pflanzenschutz, Düngung, Bodenschutz, Umweltschutz, usw. und entfal
tet insbesondere als Fördervoraussetzung der guten fachlichen Praxis Auswirkungen auf die
Strukturförderung.

In der 3. Transformationsstufe wird die Strukturförderung in den Beitrittsländern und damit
auch die Förderungder Agrarwirtschaft und des ländlichenRaumes umgesetzt.

Vorbeitrittsinstrumente

Zur Angleichung des nationalen Rechts an den Acquis im Veterinär- und Pflanzenschutzbe
reich sowie die Schaffung der Voraussetzungen zur Umsetzung und Durchführung der Ge
meinsamen Agrarpolitik hat der Europäische Rat in Luxemburg im Dezember 1997 entschie
den, dass die EU mit jedem der Beitrittsländer Beitrittspartnerschaften vereinbart (erstmalig
bei Erweiterung der EU) zur
• Unterstützung bei der Erfüllung der für Mitgliedschaft festgelegten Kriterien,
• Schaffung von Verwaltungsstrukturen und Verwaltungsmechanismen

- Durchführung von Marktordnungen,
- Überwachung derAgrarmärkte,
- Umsetzung von Maßnahmen zur strukturellen Entwicklung,
- Umstrukturierung der Ernährungswirtschaft.

Die im Rahmen dieser Beitrittspartnerschaften angestrebten Ziele sollen durch eine Kofinan
zierung von Maßnahmen verwirklicht werden.

Hierfür stehen im Zeitraum 2000 - 2006 jährlich rund 3 Mrd. € zur Verfügung (PHARE
1,5 Mrd. €, ISPA 1 Mrd. € und SAPARD 0,53 Mrd. €).

• ISPA (Instrument for Structural Pre-Accession Aid)
Im Rahmen des Finanzierungsinstrumentes ISPA werden Maßnahmen der Beitritts
länder im Verkehrs- und Umweltbereich gefördert. Für die 5 mittel- und osteuropäi
schen Beitrittsländer, die vormalig der 1. Runde angehörten, stehen hierfür im Zeit
raum 2000 - 2006 insgesamt jährliche Beträge von 495 - 675 Mio. € zur Verfügung.

• PHARE (Poland Hungary Assistance for Reconstruction of Economies)
Ein Schwerpunkt von PHARE konzentriert sich neben Investitionsbeihilfen auf den
Verwaltungsaufbau in den Beitrittsländem, d.h. auf die Schaffung von institutionellen
und administrativen Kapazitäten als Voraussetzung für die Erfüllung der sich aus einer
EU-Mitgliedschaft ergebenden Verpflichtungen. Das entsprechende administrative
und technische Fachwissen wird den Beitrittskandidaten im Rahmen von Partnerschaf

ten - so genannten Twinning-Projekten von ein- bis dreijähriger Dauer - mit den Ver-
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waltungen der EU-Mitgliedstaaten vermittelt. Die Kommissionsdienststelle TAIEX
fördert den Austausch von Kurzzeitexperten.

• SAPARD (Special Aid for Pre-Accession in Agriculture and Rural Development)
Mit der Verordnung (EG)Nr. 1268/1999 (SAPARD-Verordnung) hat der Europäische
Rat ein Heranführungsinstrument beschlossen, das die mittel- und osteuropäischen
Staatenbei der Bewältigung der für einen Beitritt erforderlichen umfangreichen Um
strukturierungsprozesse der landwirtschaftlichen Betriebe und des ländlichen Raumes
unterstützt.

Die SAPARD-Verordnung orientiert sich in besonderem Maße an der Verordnung
fEG) Nr. 1257/1999 (Verordnung „Ländlicher Raum") sowohl hinsichtlich des Maß
nahmenspektrums als auchin Funktionsweise und Durchführung.

Die Rechtsgrundlagen für die Strukturförderung auf europäischer Ebenesind:
- Europäische Strukturfonds (Verordnung(EG) Nr. 1260/1999).
- Europäische Regionalfonds (EFRE) (Verordnung (EG)Nr. 1783/1999).
- Europäische Sozialfonds (ESF) (Verordnung (EG)Nr. 1784/1999).
- Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abtei

lung Ausrichtung(Verordnung(EG) Nr. 1257/1999).
- . EAGFL, Abteilung Garantie (Begleitmaßnahmen).
- Europäischer Fischereistrukturfonds (FIAF) (Verordnung (EG)Nr. 1263/1999).

Maßnahmen der Verordnung (E6) Nr. 1257/1999 (Verordnung „Ländlicher Raum*)
Stand: vor i

Ausgteichszufage für
benachteiligte Gebtete

Ausgleich für
Umwettauflagen
(FPH-Ausgteich;

Vogelscbutzricbtltnie)

Agrarumweltmaßnahmen
(fiächendeckend)

Integrierte

Programme zur

Entwicklung des

ländlichen

Raums

Haßnahmen zur ländl. Entwicklung,
z.B. Flurbereinigung, Dorfent-

wickiung, Diversifizierung, Fremden
verkehrs- und Handwerkstätigkeiten

Forstwirtschaft, einschl.
Aufforstung, Investi

tionen in Forstbetriebe
privater Waldbesitzer sowie
Verarbeitung und Vermark
tung von Forsterzeugnissen
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Maßnahmen der Verordnung (EG) Nr. 1268/1999 (SAPARO-Verordnung)
Stand; vor mid-term-review, mid-term-review erst 2004

Integrierte

Programme zur

Entwicklung

des ländlichen

Raums

Diewesentlichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Maßnahmen der Verordnung (EG)
Nr. 1268/1999(SAPARD-Verordnung) in den Beitrittsländemhaben ihre Ursache darin,
- dass EU-Rechtsvorschriften im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten nicht unmittelbar in den

Beitrittsländern gelten, sondernalle durch nationale Gesetzeumgesetztwerdenmüssen,
- dass auch die gesamten Abwicklungs- und Kontrollbestimmungen der EU nicht unmittel

bar gelten, sondern alle durch bilaterale Verträge implementiertwerden mussten,
- dass die Akkreditierung der Zahlstellen sehr schwierig war und zu erheblicher Verzöge

rung der Strukturförderung führt.

Allerdings konnten die Anforderungen an die Akkreditierungder Zahlstellen nicht vereinfacht
werden, da die EU Geld der Europäischen Steuerzahler vor Missbrauch schützen muss. Ge
genwärtig ist festzustellen, dass die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von SAPARD wei
testgehend behoben sind und die Strukturförderung in allen Beitrittsländem auf der Grundlage
der SAPARD-Programme zufrieden stellend arbeitet. Für die landwirtschaftlichen Betriebe
und Unternehmen auf dem Verarbeitungs- und Vermarktungssektor ist dies sehr wichtig, da
mit wieder eine kontinuierliche Betriebsentwicklung gewährleistet ist. Die Anlaufschwierig
keiten von SAPARD haben den Unternehmen sehr geschadet, da wichtige Zeit zur Herstel
lung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und zur Erfüllung von EU-Standards verlo
ren ging.
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Maßnahmen der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999und (EG) Nr. 1268/1999
Stand: vor mid-term-review

Wiederaufbau nach
Natu rkatastrophen

Verbesserung der
Verarbeitung und

Vermarktung

Quaiitäts- und
Vete ri närkontroHen,

Lebensmtttelsicherhett

Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen

Wasserressourcen

Ausgleichszulage für
benachteiligte Gebiete

Ausgleich für
Umweltaufiagen

(z.B. FFH-Ausgteich;
Vogelschutzrichtiinie)

(fäxnendeekend)
Agrarumweltmaßnahmen

(Pitotproiskte)

Integrierte

Programme zur

Entwicklung des

ländlichen

Raums

Maßnahmen zur ländl. Entwicklung,
z.B. Flurbereinigung, Dorfent-

wicklung, Diversifizierung, Fremden-
verkehrs- und Handwerkstätigkeiten

Verbesserung der
Berufsbildung

Aufbau von Vertretungs
und Betriebsführungs-

diensten

Vorruhestand

Erstellung von Grund
büchern und deren

Aktualisierung

Verbesserung und
Entwicklung der

ländlichen Infrstfuktur

Forstwirtschaft, einschl.
Aufforstung, Investi

tionen in Forstbetriebe
privater Waldbesitzer sowie
Verarbeitung und Vermark
tung von Forsterzeugnissen

Maßnahmen der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 (Verordnung „Ländlicher Raum1
Stand:

Ausgleichszulage für
benachteiligte Gebiete

Ausgleich für Umweltauflager
(FFH-Ausgleich;

Vogelschutzrichtlinie)

Agrarumweltmaßnahmen
(flächendeckend)

Maßnahmen zur ländl. Entwicklung,
z.B. Flurbereinigung, Dorfent-

wicktung, Diversifizierung, Fremden-
verkehrs- und Handwerkstätigkeiten

Forstwirtschaft, einschl
Aufforstung, Investi

tionen in Forstbetriebe

privater Waldbesitzer sowie
Verarbeitung und Vermark
tung von Forsterzeugnissen
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SAPARD / Verteilung der EU-Finanzmittel

• Tschechische Republik
4,2%

• Rumänien

29,0%

Q Ungarn

0 Polen

32,4%

Verordnung „Ländlicher Raum" / Gesamtausgaben (EU- und nationale
Finanzmittel) in Deutschland

- in Prozent -

• Fremdenverkehr

Handwerk

0,7%

D Landwirtschafts nahe

Infrastruktur

3,1%

S Landwirtschaftliche

Wasserressourcen

4,6%

• Diversifizierung

0,7%

D Dorferneuerung

20,2%

• Dienstleistungs

einrichtungen

1,5%
D Vermarktung landw.

Qualitätserzeugnisse

0,3%

• Vertretungs- und

betriebsfremde Dienste

0,0%

S Flurbereinigung

5,0%
-0 Sonstige forstw

Maßnahmen

3,1%

D Wiederaufbau nach

Naturkatastrophen

1,3%

• Aufforstung landw.
Flächen

1,4%

I Marktstruktur

5,5%

Q Investitionen in landw.

Betrieben

10,3%

Niederlassung von

Junglandwirten

0,5%

• Berufsbildung

0,3%

IVorruhestand

0,2%

• Benachteiligte Gebiete

8,2%

D Agrarumweltmaßnahmen

29,3%



Bei der Verwendung der EU-Finanzmittel nach der Verordnung ländlicher Raum in Deutsch
land und der SAPARD-Verordnung in den Beitrittsländem fällt auf, dass in Deutschland
Dorferneuerung und Agrarumweltmaßnahmen die Schwerpunkte bilden. Die Schwerpunkte
bei den Beitrittsländern liegen insbesondere bei der einzelbetrieblichen Förderung, Verbesse
rung der Verarbeitung und Vermarktung und Entwicklung und Verbesserung der ländlichen
Infrastruktur. Dies begründet sich daraus, weil in den Beitrittsländem in diesen Bereichen
noch große Defizite bestehen. Allerdings zeigtdie unterschiedliche Mittelaufteilung am Bei
spiel von Polen, Ungarn und Rumänien, dass innerhalb der Beitrittsländer wiederum unter
schiedliche Defizite bestehen und daher die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt werden.
Polen hat im Wesentlichen 3 Schwerpunkte: Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe,
Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung und Entwicklung und Verbesserung der
ländlichen Infrastruktur (insgesamtüber 80 %). Ungarn zeigt durch einen ausgewogenen Mit
telansatz eine breite integrierte Entwicklung des ländlichen Raums. Rumänien hat gleichfalls
einen ausgewogenen Mittelansatz, aber einen Schwerpunkt bei der Entwicklung und Verbes
serung der ländlichen Infrastruktur (27,9 %).

SAPARD / Verwendung der EU-Finanzmittel (alle Beitrittsländer)

- in Prozent -

DEntwicklung und Verbesserung

landlichen Infrastruktur

20.3%

DVerbesserung der Berufsbildung

• Bodenmelioration und Flurbereinigung

Bewirtschaftung der

landwirtschaftlichen

Wa s serresso u rcen

Aufbau von Betriebsführung!

Vertretungsdiensten für t

Landwirtschaft

0,0%

Wicklung und Diversifizierung
wirtschaftlicher Tätigkeiten

Landwirtschaftliche

luktionsverfahren. die dem Schutz

der Umwelt und der

Landschaftspflege dienen

2.2%
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Verwendung der SAPARD-Finanzmittel in Polen

_ Verbesserung der
Verarbeitung und

Vermarktung von Agrar- und
Ftschereierzeugnissen

37,3%

_ Investitionen in

landwirtschaftlichen

Betrieben

17,3%

_ Landwirtschaftliche

Produktionsverfahren, die
dem Schutz der Umwelt und

der Landschaftspflege
dienen

1,4%

Entwicklung und
Diversifizierung

wirtschaftlicher Tätigkeiten
11,3%

p.Verbesserung der
Berufsbildung

2,1%

Entwicklung und
Verbesserung der ländlichen

Infrastruktur

Forstwirtschaft

0,5%

OTechnische Hilfe

0,7%

Technische Hilfen. §7(4)
VONr. 1268/1999

2,0%

Verwendung der SAPARD-Finanzmittel in Ungarn

n Investitionen in
landwirtschaftlichen

Betrieben

\27,9% _ Verbesserung der
\ ^—' """/>». Verarbeitung und

JI^^l Vermarktung von Agrar und
UM ^^^ / Fischereierzeugnissen

Technische Hilfe n.§7(4) / ^H ^^
VONr. 1268/1999 -\ /

2,0% \ / HSä n Landwirtschaftliche
H Produktionsverfahren, die

DTechnische Hilfe ___^^ dem Schutz der Umwelt und

1,1% bg« der Landschaftspflege

^^ / dienen
Entwicklung und *RB M 4,2%

Verbesserung der ländlichen _^-^^B - • - tm

Infrastruktur M
11,7% ™ •- "-'-•/ m Entwicklung und

=^^^r Diversifizierung
Verbesserung der ^*^ j^*"'J' wirtschaftlicher Tätigkeiten

Berufsbildung - ~i 15,2%
1.8% ^ \

_ Dorferneuerung und - \ n Gründung von
entwicklung sowie Schutz Erzeugervereinigungen

und Erhaltung des ländlichen 7,2%

Erbes

8,9%



Verwendung der SAPARD-Finanzmittel in Rumänien

Technische Hilfe n. § 7 (4)

VONr. 1268/1999

2,0%

D Technische Hilfe

4,9% 1

Forstwirtschaft

10,1%

D

-Bewirtschaftung der
landwirtschaftlichen

Wasserressourcen

2,8%

3 Entwicklung und
Verbesserung der ländlichen

Infrastruktur

27,9%

-Verbesserung der
Berufsbildung

5,2%

Investitionen in

landwirtschaftlichen

Betrieben

14,5%

Gründung v
Erzeugervereinigungert

1,7%

Verbesserung der

Verarbeitung und
Vermarktung von Agrar- und

Fischereierzeugnissen

16,4%

Verbesserung der Strukturen

für Qualitäts-, Vetererinär-
und

Pflanzenschutzkontrollen,

die Lebensmittelqualität und

den Verbraucherschutz

2,6%Landwirtschaftliche

Produktionsverfahren, die

dem Schutz der Umwelt und

der Landschaftspflege

dienen

2,5%

_ Entwicklung und

Diversifizierung
wirtschaftlicher Tätigkeiten

Die Agenda 2000 und die mid-term-review führten zu einer deutlichen Stärkung der zweiten
Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik sowohl in den Beitrittsländem als auch in den alten
Mitgliedstaaten.

Für die Beitrittsländer, die am l. Mai beitreten, gilt ohnehin dann die Verordnung (EG)
Nr. 1257/99 wie in den alten Mitgliedstaaten.

Durch die 2. Säule soll im Wesentlichen Multifunktionalität und Wettbewerbsfähigkeit der
Land- und Forstwirtschaft gestärkt werden. Die Entwicklung ländlicher Räume wird aber
nicht länger ausschließlich an der Land- und Forstwirtschaft ausgerichtet, sondern auch au
ßerhalb des reinen Agrarsektors. Diversifizierung und Einkommenskombinationen nehmen
stark an Bedeutung zu.

Es soll eine bessere Ausrichtung an den Erfordernissen des Marktes und der Nutzung der
Stärken der Regionen und eine schnellere und bessere Anpassung an neu eingeführte Gemein
schaftsstandards erfolgen.

Spezielle Fördermöglichkeiten im Bereich der Lebensmittelsicherheit, des Tierschutzes, Be
triebsberatungsdiensten werden den Landwirten helfen, die gestiegenen gesellschaftlichen
Anforderungen zu erfüllen und das Verbrauchervertrauen zurück zu gewinnen.

127




